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Die Rbgeordneten zum NationaLrat.Dr. Haider'und Haller haben am 

7. Rpril 1995 unter der Nummer 972/J7NR/1995 ~n mich eine 

schriftLiche parlamentarische Rnfrage betreffend die VerLeihung 

der österreichischen Staatsbürgerschaft an ägyptische Kinder 

eines "österreichischen Vaters" gerichtet, die foLgenden WortLaut 

hat: 

"Die gesch iedene F rau eines. ehema Ls ä9YD tischen 5 t aa t sbü rgers 

beantragte für ihre bei den minderjährigen Kinder die österreichi­

sche Staatsbürgerschaft} da ihr Gatte nach der Scheidung (1~87) 

von ihr eineösterreichische Staatsbürgerin geheiratet hätte und 

in weiterer FoLge (1989) auch die österreichische Staatsbürger­

schaft erhieLt. Nach Ruskunft der MR61 hätten beide ägyptischen 

Kinder einen Rechtsanspruch auf VerLeihung der österreichischen 

Staatsbürgerschaft. Der Umstand} daß der ägyptische Vater die 

österreichische Staatsbürgerschaft nur erhaLten hat} weil er sich 

von der Mutter der Kinder scheiden Ließ und dann eine österreiche­

rin geheiratet hat, sich die Staatsbürgerschaft der Kinder aLso 

von der 2. Frau) die mit den Kindern gar nichts zu tun habe) 

abLeite, sei unerheblich. Es steht zu befürchten} daß es in 

Hinkunft zu zahLreichen ähnLich geLagerten FäLLen kommen wird. 
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1.) Ist Ihnen o.a. Vorgangsweisebekannt? 

Wenn ja, weLche Maßnahmen setzen Sie ~n soLthen FäLLen? 

Wenn nein, weLche Maßnahmen werden Sie diesbezügLich tref­

fen? 

2.) Wie beurteiLen Sie fo~gendes Szenario? 

Ein ~gypter verstb~t seine Frau,heiratet eine österreiche­

rin und ~rhäLt in weiterer FoLge die bsterreichische Staats­

bürgerschaft. RLs öster~eicher steLLt er den Rntrag auf 

verLeihung· der Staatsoürgerschaft für die minderjährigen 

Kinder aus erster Ehe. Diese erhaLten die Staatsbürger­

schaft, reisen nach dsterreich ein, und hoLen die Mutter 

unter dem Titel "FamiLienzusammenführung" nach. 

3.) Würden Sie eine entsprechende NovelLierung des Staatsbürger­

schaftsgesetzes begrü~enj die o.a. Vorgangsweise verhindert? 

Wenn nein, warum nicht?" 

,.. 
~. 
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Die Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Die angesprochene Vorgangsweise ist mir nicht bekannt. 

Maßnahmen in EinzeLfäLLen können von mir aber nicht getrof­

fen werden, weiL die Vollziehung in Staatsbürgerschaftsange­

Legenhei ten nach Art .. 11. Abs. 1 Z. 1 des B-VG den Ländern _ 

obLiegt. 

Zu Frage 2: 

Gemäß § 12 Lit.ddes Staatsbürgersch~ftsgesetzes 1985 ist 

in einem FaLL mit dem angefUhrten SachverhaLt grundsätzLich 

ein Erwerb der Staatsbürgerschaft zuLässig. 

Eine aLLfäLLige "Familienzusammenführung" ist von der Aufent­

haltsbehörde nur dann zu bewiLLigen, wenn im EinzeLfaLL aLLe 

gesetzLichen Voraussetzungen vorLiegen) was im angesproche­

nen Zusammenhang nicht notwendigerweise der FaLL ist. 

Zu Frage 3: 

Diese Frage müßte im Einvernehmen mit den Ländern gekLärt 

werden, doch könnte nur einer Lösung nahegetreten werden, 

weLche den GLeichbehandlungsgrundsatz des Bundesverfassungs­

gesetzes BGBL.Nr. 390/1973 berücksichtigt. 

I, 
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